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Änderungsantrag des Oberbürgermeisters 

 

 

 
 
Antrag/Begründung: 

Änderungsantrag des Oberbürgermeisters zum Antrag des 
Ortschaftsrates Drohndorf (Verfügungsmittel) 

 
„Der Änderungsantrag des Ortschaftsrates Drohndorf zum Haushalt 2023 
(Verfügungsmittel) wird abgelehnt.“ 
 
Begründung 
Der Ortschaftsrat Drohndorf beantragt die jährlich finanziellen Mittel für Angelegenheiten der 
Ortschaften der Stadt Aschersleben im freiwilligen Bereich (Verfügungsmittel) von bisher 0,31 
Euro auf 0,50 Euro jährlich je Einwohner der Ortschaften zu erhöhen. Weiter soll die Höhe der 
Verfügungsmittel alle 2 Jahre neu festgesetzt werden. Die Hauptsatzung soll entsprechend 
angepasst werden. 
 
Bei den Verfügungsmitteln des Ortsbürgermeisters handelt es sich um bedeutsame Mittel um die 
Aufgaben als Ortsbürgermeister erledigen zu können. Diese damit zu erledigenden Aufgaben 
sind freiwillig. Weiter ist zu beachten, dass sich die Stadt Aschersleben in der 
Haushaltskonsolidierung befindet und der Entwurf zum Haushaltsplan 2023 ein erhebliches 
Defizit aufweist. 
 
Für Verfügungsmittel der Ortsbürgermeister stehen 0,31 Euro je Einwohner zur Verfügung. Dies 
gilt gleichermaßen für alle Ortschaften. Ausnahmen gibt es nur insoweit, als drei Ortschaften 
anderslautende Gebietsänderungsverträge abgeschlossen haben, die es zu beachten gilt. 
 
Weitergehende finanzielle Mittel stehen für diese freiwillige Aufgabe im Haushalt der Stadt 
Aschersleben leider nicht zur Verfügung. 
 
Nicht zuletzt ist davon auszugehen, dass von Seiten der Kommunalaufsichtsbehörde eine 
Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortsbürgermeister von 0,31 Euro auf 0,50 Euro sowie eine 
automatische Anpassung alle 2 Jahre, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
beanstandet werden wird. 
 



Aus vorgenannten Gründen ist der weiterführende Änderungsantrag des Ortschaftsrates 
Drohndorf zum Haushalt 2023, die Verfügungsmittel der Ortschaften betreffend, abzulehnen. 
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